
9,6 Millionen Euro: Stadt begrüßt
neues Fördergesetz

Trotz Finanzspritze mahnt Wolfsburg Unterfinanzierung der Kommunen an

Mittel können aber nur der erste
Schritt zu einer fairen Zuwei-
sungspraxis sein. Denn Fakt ist:
Niedersächsische Kommunen
leisten viel, sind aber chronisch
unterfinanziert“, bekräftigt
Oberbürgermeister Dennis
Weilmann.
Die Stadt Wolfsburg sehe in

dem neuen Gesetz auch ein Sig-
nal für die öffentliche Förder-
landschaft, die bislang häufig
unter dem hohen administrati-
ven Aufwand und der Unsicher-
heit imMittelabruf gelittenhabe.
Durch das schlanke Verfahren
und die garantierten Auszah-
lungsbeträge für die beiden
Haushaltsjahre werde ein Min-
destmaß an Planungssicherheit
geschaffen – ein wichtiges Fun-
dament in Zeiten multipler He-
rausforderungen.
Zugleich weist die Stadt

Wolfsburg darauf hin, dass auch
dieses begrüßenswerte Vorha-
ben nur ein Teil der Lösung sein
könne. Die finanziellen Hand-
lungsspielräume der Kommu-
nen seienweiterhin durch struk-
turelle Unterfinanzierung, stei-
gende Sozialausgaben, Fach-
kräftemangel und wachsende
Aufgabenlast begrenzt.
Kämmerer Andreas Bauer be-

tont: „Die 600 Millionen Euro
für die niedersächsischen Kom-
munen beziehungsweise die 9,6
Millionen Euro für Wolfsburg
sind ein wichtiges Instrument in
der Finanzierung von Investi-
tionsmaßnahmen. Mit den vor-
gesehenen Mitteln werden wir
die hohen investiven Finanzie-
rungsbedarfe zumindest ein we-
nig senken können.“
Das Saldo aus Investitionstä-

tigkeit betrage 2025 -124,9 Mil-
lionen Euro sowie 2026 -91,9
Millionen Euro. Fördermittel er-
setzen aber laut Andreas Bauer
keine dauerhafte und bedarfsge-
rechte Finanzausstattung. „Es
darf nicht zur Normalität wer-
den, dass Kommunen von Son-
derregelungen für Fehlbeträge
Gebrauchmachen oder auf neue
Investitionspakte von Bund und
Land hoffen müssen. Dennoch
freuen wir uns natürlich über
dieses Signal vom Land.“
Auch angesichts der zahlrei-

chen Transformationsprozesse –
demografischer Wandel, Klima-
anpassung, Digitalisierung – be-
tont die Stadt Wolfsburg die
Notwendigkeit, Kommunen
nicht nur als „Ausführungsorga-
ne“ von Landes- und Bundes-
politik zu verstehen, sondern als
aktive, mitverantwortliche Ge-
stalter gesellschaftlicher Ent-
wicklung.DieVerwaltungwerde
sich bis zur Beschlussfassung im
Landtag nun intensiv mit den
konkreten Rahmenbedingun-
gen des Gesetzes befassen.

Wolfsburg. Die Niedersächsi-
sche Landesregierung hat einen
Gesetzentwurf zur Bereitstel-
lung von Fördermitteln in Höhe
von 600 Millionen Euro an
Kommunen beschlossen. Damit
hat das Land auf eine langjährige
Forderung der Kommunen re-
agiert, bürokratische Hürden im
Förderwesen abzubauen und
den tatsächlichenBedarf vorOrt
besser berücksichtigen zu kön-
nen. In 2025 sollen 6,4Millionen
und 2026 3,2Millionen Euro zur
Verfügung stehen. Auch Wolfs-
burg wird davon profitieren.
Die Stadt Wolfsburg begrüßt

ausdrücklich den Kabinettsbe-

schluss zum Entwurf des Nie-
dersächsischen Kommunalför-
dergesetzes (NKomFöG). Die
mit dem Gesetz verbundene
Vereinfachung des Förderzu-
gangs sowie die vorgesehene
pauschale und budgetierte Ver-
teilung der Mittel stellen einen
wichtigen Schritt in Richtung
einer kommunalfreundlicheren
Förderpraxis dar, heißt es in
einer Pressemitteilung der Stadt
Wolfsburg.
„Mit dem Kommunalförder-

gesetz geht das Land einenwich-
tigen Schritt auf die niedersäch-
sischen Kommunen zu. Finanz-
mittel können zukünftig einfa-
cher und unbürokratischer wei-
tergeleitet werden. Kurzfristig

soll Wolfsburg dadurch 9,6 Mil-
lionen Euro an zusätzliche Mit-

teln aus dem Pakt für Kommu-
nalinvestitionen erhalten. Diese

Die Stadt Wolfsburg begrüßt den Kabinettsbeschluss zum Kom-
munalfördergesetz. FOTO: ROLAND HERMSTEIN
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